
Nr. 276.2022
30. November 2022

Seite 1/1

Impressum

Nr. 276.2022 / 30. November 2022

Herausgeberin: Katja Mast, MdB
Redaktion: Albrecht von Wangenheim

T   030 227 52282
     030 227 51118
E   Presse@spdfraktion.de

Der Text kann im Internet unter
www.spdfraktion.de abgerufen
werden.

AG Finanzen

Steuerliche Verbesserungen beim
Arbeiten von zu Hause
Parsa Marvi, zuständiger Berichterstatter:

Die Homeoffice-Pauschale wird erhöht und mit dem Abzug der Aufwendungen
für ein häusliches Arbeitszimmer zusammengeführt. Es entfällt außerdem die
Voraussetzung des abgeschlossenen Arbeitszimmers.

"Das Jahressteuergesetz sieht wesentliche Erleichterungen für Steuerzahlerinnen und
Steuerzahler  vor,  indem insbesondere die Homeoffice-Pauschale erhöht,  entfristet  und
mit  dem  Abzug  der  Aufwendungen  für  das  häusliche  Arbeitszimmer  zu  einer
Tagespauschale zusammengeführt wird. Das erleichtert den Zugang, vereinfacht das
Steuerrecht und baut bürokratische Hürden ab.

Der  Finanzausschuss  hat  heute  mit  der  Mehrheit  der  Koalitionsfraktionen  dem
Jahressteuergesetz 2022 zugestimmt, der Bundestag wird es zum Ende der Woche
abschließend beraten.  Das  Gesetz  hält  dabei  wichtige  Entlastungen durch  gezielte
Anpassungsmaßnahmen an die Arbeits- und Lebensrealitäten vieler Arbeitnehmenden
bereit.

Vor allem beim Thema ‚Arbeiten von zu Hause‘ werden steuerliche Verbesserungen
ausgebaut:  Neben  der  Entfristung  der  Homeoffice-Pauschale  wird  der  steuerlich
absetzbare  Maximalbetrag  auf  insgesamt  1.260  Euro  (im Regierungsentwurf  1.000
Euro) – das heißt auf sechs Euro bei maximal 210 Tagen – angehoben. Dazu wird eine
wesentliche  Vereinfachung  durch  die  Zusammenlegung  mit  dem  Abzug  der
Aufwendungen  für  das  häusliche  Arbeitszimmer  erreicht.  Von  nun  an  muss  kein
abgeschlossenes  Arbeitszimmer  mehr  vorgehalten  werden,  wenn  dauerhaft  kein
anderer  Arbeitsplatz  zur  Verfügung  steht.  In  diesen  Fällen  kommt  direkt  die
Tagespauschale  (Homeoffice-Pauschale)  zum Tragen.  Bei  Mittelpunktfällen  werden  die
Aufwendungen - wie bisher - weiterhin in voller Höhe abziehbar bleiben.

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird außerdem auf 1.230 Euro angehoben.“
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